
Ankündigungsbeschluss der Gemeindevertretung vom 13.12.2016 

 

Hiermit wird folgender Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Fernwald aus ihrer 

Sitzung vom 13.12.2016 öffentlich bekannt gemacht: 

Die Gemeindevertretung fasst den nachstehenden Ankündigungsbeschluss mit der 

Möglichkeit, eine Erhöhung der Wassergebühren, sowohl die Leistungs- als auch die 

Grundgebühr, bis zum 30.06.2017 zu beschließen und rückwirkend ab 01.01.2017 zu 

ermöglichen. 

 

Der Ankündigungsbeschluss ist bis zum 31.12.2016 öffentlich bekannt zu machen. 

 

Ankündigungsbeschluss über die Erhöhung der Gebührenmaßstäbe der 

Wasserversorgungssatzung zum 01.01.2017 

Gemäß § 3 Abs. 1 des Hessischen Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG) in 

Verbindung mit § 5 der Hessischen Gemeindeordnung wird beschlossen, folgende Erhöhung 

der Wassergebühren zum 01.01.2017 öffentlich anzukündigen: 

 

Wasserversorgungssatzung (WVS) der Gemeinde Fernwald 

 

Benutzungsgebühren 

Abs. 4: „Die Gebühr beträgt pro m³ 1,82 €. Sie enthält die gesetzliche Umsatzsteuer.“ 

Maximale Erhöhung: + 0,50 EUR 

Maximale neue Gebühr: 2,32 EUR 

 

Messeinrichtungen 

Abs. 2: „Für die von der Gemeinde bereitgestellten Messeinrichtungen hat der 

Anschlussnehmer eine Mietgebühr zu entrichten. Diese beträgt je angefangenem 

Kalendermonat bei Messeinrichtungen mit einer Verbrauchsleistung von 

 

 bis zu 5 m³ QN 2,5:  1,00 € 

 bis zu 10 m³ QN 6:  2,00 € 

 bis zu 20 m³ QN 10:  4,05 € 

 bis zu 30 m³ QN 15:  27,00 € 

 DN 80 QN 40:  34,20 € 

 DN 100 QN 60:  41,40 €“ 

 

Maximale Erhöhung: 

bis zu 5 m³ QN 2,5:  + 0,50 EUR 

 bis zu 10 m³ QN 6:  + 1,00 EUR  

 bis zu 20 m³ QN 10:  + 2,03 EUR 

 bis zu 30 m³ QN 15:  + 13,50 EUR 

 DN 80 QN 40:  + 17,10 EUR 

 DN 100 QN 60:  + 20,70 EUR 

 

Maximale neue Gebühr: 

bis zu 5 m³ QN 2,5:  + 1,50 EUR 

 bis zu 10 m³ QN 6:  + 3,00 EUR 

 bis zu 20 m³ QN 10:  + 6,08 EUR 



 bis zu 30 m³ QN 15:  + 40,50 EUR 

 DN 80 QN 40:  + 51,30 EUR 

 DN 100 QN 60:  + 62,10 EUR 

 

Fernwald, den XX.XX.2016 

 

Gez. Bechthold 

Bürgermeister 

 




